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Information nach der Verordnung über Informations-
pfl ichten bei Versicherungsverträgen (VVG-Info V)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Rechtsverordnung zu den Informationspfl ichten (§ 7 Versicherungs-
vertragsgesetz) regelt den Umfang der Verbraucherinformation zu Versi-
cherungsverträgen. Nachfolgend erhalten Sie diese Informationen bzw. 
einen Überblick darüber, wo Sie diese entnehmen können. 

1. Identität des Versicherers
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolfgang Stertenbrink
Vorstand: Dr. Ingo Telschow, Sven Waldschmidt
Sitz Oberursel (Taunus)
Rechtsform Aktiengesellschaft
Amtsgericht Bad Homburg v. d. H. HRB 1585
St.-Nr. 045 223 0042 1

Alle für uns bestimmten Anzeigen und Willenserklärungen sind, sofern 
nicht etwas anderes bestimmt ist, in Textform an diese Anschrift zu rich-
ten. Die Vertreter sind zu deren Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

2.  Identität eines Vertreters des Versicherers in der Europäischen 
Union in dem Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben

– entfällt –

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers
– entfällt –

4.  Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständiges 
Aufsichtsamt

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb von Haftpfl icht-, 
Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und Rechtsschutzversicherungen.

Zuständiges Aufsichtsamt:
Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

5. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds u. ä.
Bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb von 
Haftpfl icht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und Rechtsschutzversicherungen 
besteht, entfällt das Erfordernis für einen Garantiefonds u. ä.

6.  Angaben über die wesentlichen Merkmale der Versicherungs-
leistung, insbesondere

a)  die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen einschließlich der Tarifbestimmungen

b)  Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des 
Versicherers. 

Zu a):

Es gelten – je nach beantragtem Versicherungsumfang – die nachfol-
genden Versicherungsbedingungen:

y Hausratversicherung
 Druckstück S 71

  Allgemeine Bedingungen für Hausratversicherung (AL-VHB), Dekla-
ration der versicherten Sachen, Hinweise, sowie die je nach beantrag-
tem Umfang gültigen Klauseln und Besonderen Bedingungen.

y Wohngebäudeversicherung
 Druckstück S 73

  Allgemeine Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung (AL-
VGB), Deklaration der versicherten Sachen, Hinweise, sowie die je 
nach beantragtem Umfang gültigen Klauseln und Besonderen Bedin-
gungen.

y Glasversicherung
  Druckstück S 72

  Allgemeine Bedingungen für die Glasversicherung (AL-AGlB), Dekla-
ration der versicherten Sachen, Hinweise, sowie die je nach beantrag-
tem Umfang gültigen Klauseln.

y Haftpfl ichtversicherung
 Druckstück S 74

  Allgemeine Bedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AL-AHB) 
sowie die je nach beantragtem Umfang gültigen Besondere Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen (BBR) 

 Druckstücke H 3 und H 22 (Jagd-Haftpfl icht).

  Allgemeine Bedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AL-AHB) 
und BBR für die Jagd-Haftpfl ichtversicherung

  Druckstücke H 3 und H 20 (Wassersport-Haftpfl icht)

  Allgemeine Bedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AL-AHB) 
und BBR für die Haftpfl ichtversicherung von Wassersportfahrzeugen 
zu Privatzwecken. 

y Private Unfallversicherung
 Druckstück S 79

  Allgemeine Bedingungen für die Unfallversicherung (AL-AUB), 
Deklaration des Versicherungsschutzes sowie je nach beantragtem 
Umfang gültigen Besondere Bedingungen, Zusatzbedingungen und 
Geschriebene Bedingungen. 

y Unfallversicherung für das Gesundheitswesen
 Druckstücke U 22, U 31, U 38, U 40, U 45, U 57

  Allgemeine Bedingungen für die Unfallversicherung (AL-AUB) sowie 
die je nach beantragtem Umfang gültigen Besondere Bedingungen.

Zu b): 

y Hausratversicherung 
  Wir ersetzen Ihnen Schäden die durch Feuer, Blitzschlag, Explosion, 

Implosion, Einbruchdiebstahl (einschließlich Vandalismus), Raub, 
Leitungswasser, Sturm und Hagel entstehen.

y Wohngebäudeversicherung:
  Die Versicherung umfasst zahlreiche Gefahren, denen das Wohn-

gebäude ausgesetzt ist, so vor allem Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Implosion, Leitungswasser, Frost, Sturm und Hagel.

y Glasversicherung
  Die Glasversicherung schützt Sie vor den fi nanziellen Folgen bei 

Schäden an der Gebäude- und/oder Mobiliarverglasung.

y  Haftpfl ichtversicherung
  Wir schützen Sie als Privatperson aus den Gefahren des täglichen 

Lebens bzw. in der Jagdhaftpfl icht aus erlaubter jagdlicher Betätigung  
vor gesetzlichen Haftpfl ichtansprüchen Dritter.

y Unfallversicherung
  Die Unfallversicherung unterstützt Sie fi nanziell, um die Folgen eines 

Unfalles für die versicherte Person abzumildern.

Fälligkeit der Leistung
 Sie erhalten die vereinbarte Leistung nach Eintritt des Versicherungsfalls 
und Feststellung unserer Leistungspfl icht.

Erfüllung der Leistung
Wir zahlen im Versicherungsfall bis zur Höhe der jeweils vereinbarten 
Versicherungssumme bzw. Entschädigungsgrenze.

Hinweis:
Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung unserer 
Leistungen sind, je nach beantragtem Umfang, in den allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen, Deklarationen, Klauseln, Besondere Bedingungen, 
Risikobeschreibungen, Zusatzbedingungen und Geschriebene Bedingun-
gen geregelt. 
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7.  Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und 
sonstigen Preisbestandteile 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte unserem Vorschlag bzw. dem Antrag. 

Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeitpunkt der Antragstellung 
gültige Versicherungsteuer.

Ist für die Jahresprämie Ratenzahlung vereinbart, wurden folgende 
Zuschläge berechnet:

Zahlungsweise halbjährlich 3%
Zahlungsweise vierteljährlich 5%
Zahlungsweise monatlich 7%

8.  Zusätzlich anfallende Kosten sowie weitere Steuern, Gebühren 
oder Kosten

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht erho-
ben.

Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertragsverlaufs fallen keine wei-
teren Kosten an. Wir weisen darauf hin, dass bei Prämienverzug zusätz-
liche Kosten, wie z. B. Mahngebühren entstehen können. 

9. Einzelheiten zur Prämienzahlung und Zahlungsweise
Damit wir Ihnen Versicherungsschutz gewähren können, sind die verein-
barten Prämien im Voraus zu zahlen. Beachten Sie, dass die Erstprämie 
von den unter Ziffer 7 aufgeführten Prämien abweichen kann.

Versicherungsbeginn und -ablauf entnehmen Sie bitte unserem Vor-
schlag bzw. dem Antrag.

y Erste oder einmalige Prämie
  Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen 

eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des ver-
einbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungs-
beginns zu zahlen. 

  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsabschluss, so müssen Sie die erste oder einmalige Prämie unver-
züglich nach Zugang des Versicherungsscheines zahlen.

  Weicht der Versicherungsschein vom Antrag oder den getroffenen Ver-
einbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen. 

  Bitte lesen Sie die wichtige Belehrung über die Folgen einer Nichtzah-
lung der ersten oder einmaligen Prämie:

Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
beginnt der Versicherungsschutz frühestens zum Zeitpunkt der 
Zahlung. Der Versicherungsschutz beginnt gleichwohl zu dem 
vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben.

Außerdem können wir, solange die Zahlung nicht erfolgt ist, vom 
Vertrag zurücktreten. 

Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, 
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

  Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erste Prämie

y Folgeprämie
  Die Fälligkeit der Folgeprämien richtet sich nach der gewählten Zah-

lungsweise und dem Ablauf (Fälligkeit). 

Grundsätzlich gilt 
Die Prämienschuld ist erfüllt, wenn die Überweisung von Ihrem Konto 
angewiesen wurde und dieses eine ausreichende Deckung zur Durchfüh-
rung der Überweisung aufweist. Sollte die Überweisung mittels Barein-
zahlung erfolgen, gilt die Prämienschuld mit der Einzahlung der fälligen 
Prämie beim entsprechenden Geldinstitut als erfüllt.

Im Fall des Prämieneinzugs über das Lastschriftverfahren ist die Prämi-
enschuld erfüllt, wenn zum Zeitpunkt der Abbuchung das angegebene 
Konto eine ausreichende Deckung aufweist, die die Vornahme der Abbu-
chung gestattet.

Sollten Sie bei Vereinbarung von unterjähriger Zahlungsweise mit der 
Zahlung einer Rate in Verzug kommen, werden die bis dahin gestundeten 
Prämienraten bis zur nächsten Hauptfälligkeit sofort fällig.

Hinweis: Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, 
zur Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie, zur Fälligkeit der Fol-

geprämien und zur Rechtzeitigkeit der Zahlung sind in den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen geregelt.

10.  Angaben über die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Ver-
fügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeits-
dauer befristeter Angebote hinsichtlich des Preises.

Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von 6 Wochen und 
gilt vorbehaltlich einer Änderung der vom Gesetzgeber festgelegten Ver-
sicherungsteuer sowie einer endgültigen Risikoprüfung.

11.  Hinweis auf mögliche Schwankungen der verwendeten Finanz-
instrumente

Entfällt prinzipiell bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im 
Betrieb von Haftpfl icht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und Rechtsschutzver-
sicherungen besteht.

12.  Angaben über das Zustandekommen des Vertrages, Beginn des 
Versicherungsschutzes und zur Bindefrist

Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willens-
erklärungen zustande.

Ihre Willenserklärung ist der Antrag den Sie stellen und unsere Willens-
erklärung ist der Versicherungsschein oder eine Annahmebestätigung. 

Der Versicherungsvertrag kommt mit Zugang unserer Annahmeerklä-
rung oder des Versicherungsscheines zustande. 

y  Beginn des Versicherungsschutzes
  Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Versicherungsbe-

ginn, wenn Sie die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig zahlen. 
Über das was rechtzeitig ist, informieren wir sie ausführlich unter 
Ziffer 9.

 Bitte beachten Sie:

  Wenn Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig zahlen, 
beginnt Ihr Versicherungsschutz frühestens zum Zeitpunkt der Zah-
lung. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben. Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in 
Raten gilt die erste Rate als erste Prämie.

y Frist in der Sie an den Antrag gebunden sind (Bindefrist)
  Sie sind einen Monat lang an den Antrag gebunden. Ihr Widerrufs-

recht bleibt hiervon unberührt.

13. Widerrufsrechts
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Ihnen der Versicherungs-
schein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen
und diese Belehrung zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an die:
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
Telefax: 06171/24 43 4
service@alte-leipziger.de

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den Teil Ihrer Prämie, der auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfällt.

Den Teil Ihrer Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.

Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die bei-
derseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 

Wurden Sie nicht auf Ihr Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen und die 
zu zahlende Prämie hingewiesen, haben wir zusätzlich die für das 
1. Jahr des Versicherungsschutzes gezahlte Prämie zu erstatten; dies 
gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen haben.

Prämien erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs.
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Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen 
Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Monat. 

Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt
Wurde mit dem Versicherungsschein ein bereits bestehender Vertrag 
erweitert oder geändert, so bezieht sich das Widerrufsrecht nur auf die 
erweiterten oder geänderten Vertragsteile.

14. Vertragslaufzeit
Die für den Vertrag geltende Vertragslaufzeit entnehmen Sie bitte 
unserem Vorschlag bzw. dem Antrag. 

Versicherungsverträge mit mindestens einjähriger Vertragsdauer verlän-
gern sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen 
Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist. 
Dies gilt nicht für Verträge mit einmaliger Prämie.

15. Beendigung eines Vertrages
Der Vertrag kann unter bestimmten Vorraussetzungen, ggf. auch vor 
Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. 
Bitte beachten Sie, dass eine etwaige Kündigung schriftlich gegenüber 
der ALTE LEIPZIGER zu erfolgen hat. Entscheidend für die Rechtzeitig-
keit ist das Datum des Poststempels.

y  Kündigung zum Ablauf
  Die Verträge gemäß Punkt 14 können von Ihnen zum Ablauf, bei 

einer vereinbarten Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren zum Schluss 
des dritten oder jedes darauf folgenden Versicherungsjahres, unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Sofern 
keine abweichende Vereinbarung dokumentiert ist, ist die Kündigung 
spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ablauf an uns zu senden.

y  Kündigung nach dem Versicherungsfall
   Hausrat-, Glas- oder Wohngebäudeversicherung:
  Nach Eintritt eines Versicherungsfalls haben Sie die Möglichkeit, den 

vom Schaden betroffenen Vertrag zu kündigen. Die Kündigung muss 
spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschä-
digung erfolgen. Sie wird sofort nach Zugang bei uns wirksam. Sie 
können auch einen späteren Zeitpunkt der Wirksamkeit bestimmen, 
spätestens jedoch das Ende der laufenden Versicherungsperiode.

   Haftpfl ichtversicherung:
  Haben wir nach Eintritt des Versicherungsfalles Ihren Anspruch auf 

Freistellung anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt, können Sie das 
Versicherungsverhältnis kündigen. Die Kündigung muss innerhalb 
eines Monats nach Anerkennung oder Ablehnung des Freistellungs-
anspruchs erfolgen. Sie wird sofort nach Zugang bei uns wirksam. Sie 
können auch einen späteren Zeitpunkt der Wirksamkeit bestimmen, 
spätestens jedoch das Ende der laufenden Versicherungsperiode.

   Unfallversicherung:
  Den Vertrag können Sie durch Kündigung beenden, wenn wir eine 

Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erho-
ben haben. Die Kündigung muss uns spätestens einen Monat nach 
Leistung oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerücknahme, 
Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform 
zugegangen sein. Sie wird sofort nach ihrem Zugang bei uns wirk-
sam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode, wirksam wird. 

y  Kündigung nach Risikowegfall
  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, 

erlöschen die Versicherungsverträge, jedoch frühestens zu dem Zeit-
punkt zu dem wir Kenntnis vom Wegfall des Risikos erlangt haben.

  Hinweis zur Wohngebäudeversicherung: Eine Veräußerung des versi-
cherten Gebäudes gilt nicht als Risikowegfall, hierfür bestehen beson-
dere Kündigungsvorschriften.

y  Kündigung bei Prämienerhöhungen oder Minderung des Ver-
sicherungsschutzes ohne Ausgleich

  Erhöht sich aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass 
sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, kön-
nen Sie den betreffenden Vertrag mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Prämienerhöhung kün-
digen. Gleiches gilt, wenn sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
vermindert, ohne dass die Prämie entsprechend angepasst wird.

16. Rechtsgrundlagen bei Vertragsanbahnung
Die Vertragsanbahnung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz Oberursel (Taunus). Ist der 
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht seines 
Wohnsitzes zuständig. 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
müssen

y  bei einer natürlichen Person bei dem für ihren Wohnsitz zuständigen 
Gericht,

y  bei einer juristischen Person bei dem für ihren Sitz oder ihre Nieder-
lassung zuständigen Gericht

erhoben werden.

18. Sprache
Die Sprache für die Vertragsbedingungen, sämtliche Vertragsinformatio-
nen sowie die Kommunikation während der Vertragslaufzeit ist deutsch.

19. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann 
e.V. Damit ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, den 
unabhängigen und neutralen Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, 
wenn Sie mit einer Entscheidung einmal nicht einverstanden sein sollten. 
Das Verfahren ist für Sie kostenfrei.

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel.: 018 04 / 224424*
Fax: 018 04 / 224425*
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Möglichkeit den Rechtsweg 
zu beschreiten hiervon unberührt bleibt.

*20 Cent je Anruf/Fax aus dem deutschen Festnetz, Preise aus Mobil-
funknetzen können abweichen (Stand 01.2008)

20. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
Sollten Sie einmal Grund zur Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte 
an die ALTE LEIPZIGER Versicherung AG, Alte Leipziger-Platz 1, 61440 
Oberursel. Darüber hinaus können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch 
an die zuständige Aufsichtbehörde wenden. Die Anschrift führen wir 
nachstehend auf.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

21. Allgemeine Hinweise/Schlusserklärung 
Änderung der Anschrift: Bitte informieren Sie uns unverzüglich schrift-
lich, wenn sich Ihre Anschrift ändert.

Besondere Vereinbarungen: Nebenabreden sind nur dann verbindlich, 
wenn sie der Versicherer durch Aufnahme in das Vertragsdokument 
bestätigt.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, 
ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur 
eine geringe Bedeutung beimessen. 

Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversicherung) die Sie nicht 
gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unver-
züglich und unmittelbar gegenüber der

 ALTE LEIPZIGER Versicherung AG
 Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

schriftlich nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn 
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzel-
heiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepfl icht können Sie der 
nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepfl ichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpfl ichtet, alle Ihnen 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur 
Anzeige verpfl ichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzei-
gepfl icht verletzt wird?

y  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
  Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepfl icht, können wir vom Ver-

trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten. 

  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir den-
noch zur Leistung verpfl ichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht 
oder nicht richtig angegebene Umstand

 –  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles 

 –  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pfl icht 

  ursächlich war. Unsere Leistungspfl icht entfällt jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepfl icht arglistig verletzt haben.

  Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht. 

y  Kündigung
  Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertrag-

liche Anzeigepfl icht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt 
haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

y  Vertragsänderung
  Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 

auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepfl icht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht 
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

  Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % 
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündi-
gen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinwei-
sen.

Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepfl icht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kennt-
nis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung kön-
nen wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist 
nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die 
Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepfl icht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt haben.

Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepfl icht, des Rücktritts, der Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung 
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre 
eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, 
dass die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt
Wird mit diesem Antrag ein bereits bestehender Vertrag erweitert oder 
geändert, so bezieht sich die Mitteilung über die Folgen der gesetzlichen 
Anzeigepfl icht nur auf die erweiterten oder geänderten Vertragsteile.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer 
Verletzung der gesetzlichen Anzeigepfl icht
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Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch 
bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor 
missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. 
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt 
hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn 
dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inter-
esse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwä-
gung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenver-
arbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung 
nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung 
des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- 
und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrages oder durch 
Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung 
bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht 
zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und 
-nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der 
Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepfl ichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, 
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betrof-
fenen (Schweigepfl ichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und 
Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch 
eine Schweigepfl ichtentbindungsklausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die  
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 
Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter wer-
den zum Vertrag versicherungstechnische Daten, wie Kundennummer 
(Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, 
z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt 
(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben 
zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt 
ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit in der Unfallversicherung, die 
Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden in der 
Kfz-Versicherung oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf 
einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im 
In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungs-
nummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rück-
versicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden 
ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückver-
sicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

Merkblatt zur Datenverarbeitung
(UV 63 – 01. 09 / Stand Januar 2009)

Können Dritte durch den Versicherungsnehmer aufgrund eines Rechts-
schutzversicherungsvertrags in Anspruch genommen werden (z. B. 
Rechtsanwalt, Inkassounternehmen), werden auch solchen Dritten Anga-
ben zu dem Versicherungsnehmer übermittelt.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antrag-
stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer 
alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung 
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. in der Unfall- und 
Krankenversicherung frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder 
Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, beste-
hende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu 
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten 
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen 
Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um 
Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu ertei-
len.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines 
Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und 
Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risi-
kos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, 
zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur 
Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch ent-
sprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen 
beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
und beim Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. zentrale Hin-
weissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung 
erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt 
werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiel Allgemeine Haftpfl ichtversicherung: Registrierung von auffäl-
ligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des 
Versicherungsmissbrauchs besteht. Zweck: Risikoprüfung, Schadenauf-
klärung und -verhütung.

5.  Datenverarbeitung inner- und außerhalb im Verbund
ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversi-
cherung) und andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kredite, Bausparen, 
Kapitalanlagen, Immobilien, werden durch rechtlich selbständige Unter-
nehmen betrieben. Um Ihnen einen umfassenden Versicherungsschutz 
und andere Finanzdienstleistungen anbieten zu können, arbeiten unsere 
Unternehmen im Verbund ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE zusam-
men.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das 
Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal 
gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen des 
Verbundes abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der 
Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. 
Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer 
zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, 
Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unterneh-
men im Verbund ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE abfragbar. Auf 
diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei 
telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen kor-
rekt verbucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind 
dagegen nur von den Versicherungsunternehmen im Verbund ALTE 
LEIPZIGER – HALLESCHE abfragbar.
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Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen 
Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht 
das Gesetz auch hier von »Datenübermittlung«, bei der die Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifi sche 
Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen 
unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.

Unserem Verbund gehören zurzeit folgende im Versicherungs- und  
Finanzdienstleistungsbereich tätige Unternehmen an:

y ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G.,
y HALLESCHE Krankenversicherung a. G.,
y ALTE LEIPZIGER Versicherung AG,
y RECHTSSCHUTZ UNION Schaden GmbH,
y ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH,
y ALTE LEIPZIGER Bauspar AG,
y ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH,
y ALTE LEIPZIGER Pensionskasse AG,
y ALTE LEIPZIGER Pensionsfonds AG.

Im Rechtsschutzbereich kooperieren wir mit unserer Marke RECHTS-
SCHUTZ UNION zurzeit auch mit der Helvetia Schweizerische Versiche-
rungsgesellschaft AG und den Volkswohl Bund Versicherungen.

6. Betreuung durch Vermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unseres Unternehmensverbundes bzw. unserer 
Kooperationspartner werden Sie durch einen Vermittler betreut, der Sie 
mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. 
Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungs-
gesellschaften.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Ver-
mittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung 
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, 
z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und 
des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleis-
tungen sowie ggf. Angaben über andere fi nanzielle Dienstleistungen, z. B. 
Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck 
von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den 
zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Der Vermittler verarbeitet und nutzt selbst diese personenbezogenen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. 
Auch wird er von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten 
informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpfl ichtet, die 
Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheits-
pfl ichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 
Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des 
Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen 
Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert. 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben dem eingangs erwähnten 
Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in 
einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie 
sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versiche-
rers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung und Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten 
Daten stets an Ihren Versicherer.
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Verbund ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE

ALTE LEIPZIGER
Versicherung AG
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
service@alte-leipziger.de
www.alte-leipziger.de

TÜV-geprüfter Service der ALTE LEIPZIGER.

Im Fall der Fälle: Ausgezeichneter Schadenservice

Gerade im Schadenfall beweist sich, wie 
gut eine Versicherung wirklich ist. Mit 
unserem innovativen Schadenmanagement 
bieten wir einen ausgezeichneten Service. 
Das sieht auch der TÜV Saarland so und 
beurteilt den Schadenservice mit dem 
Zertifi kat »TÜV-Service tested» Note 1,88. 

Schadenmanagement rund ums Haus

In Schadenfällen der Glas-, Hausrat-, 
Gebäude- und Haftpfl ichtversicherung 
kümmert sich der ALTE LEIPZIGER 
Handwerker-Service um die komplette 
Organisation der Reparatur inklusive 
Direktabrechnung. 
Schaden-Hotline: 01801 428724*

* 3,9 ct/Minute – abweichende Gebühren aus 
Mobilfunknetzen möglich.


